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Freigabe Radolfzeller Straße / Lange Straße 
(südlicher Bereich) Vollsperrung Bereich Schulstraße 
/ Ecke Lange Straße / Endausbau 

Die Baumaßnahme in der Dorfmitte Steißlingen geht in 
seine fi nale Phase und als erster Abschluss der Baumaßnah-
me wird die Vollsperrung in der Radolfzeller Straße sowie 
in der Lange Straße nach Süden ab vermutlich Freitag, 
17.05.2024 aufgehoben (Aufhebung der Sackgassenrege-
lung). 

Gleichzeitig muss für ca. 3-4 Tage nochmals die Umleitungs-
regelung vom 1. Bauabschnitt umgesetzt werden. Notwen-
dig ist diese Maßnahme für die endgültige Herstellung der 
Straßenoberfl äche auf der Gemeindestraße, hier Schulstra-
ße / Ecke Lange Straße am Gasthaus Ochsen. Die Schulstra-
ße wird somit für diesen Zeitraum nochmals nur als Ein-
bahnstraße befahrbar sein. Die Geschäfte in der Ortsmitte 
sind somit aber erreichbar. 
  
Die weitere Sperrung fi ndet vom Dienstag, 21.05. bis Freitag, 
24.05.2024 statt. 

Im Nachgang dieser Arbeiten wird dann auch diese Sperrung 
aufgehoben und der gesamte Bereich für den Verkehr freige-
geben. Der neue Parkplatz in der Radolfzeller Straße wird par-
allel hergestellt und ca. zwei Wochen später freigegeben. 

Nach der fi nalen Herstellung aller Straßenfl ächen wird die Ver-
waltung die Anlieger und alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu einer kleinen Feier einladen. 
  
Die Verwaltung bittet insgesamt nochmals um erhöhte 
Rücksichtnahme und Vorsicht sowie um Verständnis für 
die Einschränkungen in der fi nalen Bauphase. 
  
Umleitungsstrecke vom 21.05. - 24.05.2024 

Straßensanierung 

der „Dorfmitte“ 

2. Bauabschnitt 
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Partnerschaftstreff en St. Palais sur Mer 2024  
Sonnige Tage voller Gastfreundschaft & deutsch-französischer Freundschaft am Atlantik 
  
Nach abwechslungsreichen und sonnigen Tagen endete am vergangenen Sonntag das 32. Partnerschaftstref-
fen mit unserer Partnerstadt St. Palais sur Mer. 
Es hat sich wieder bestätigt: Es ist eine lange und starke Verbindung zwischen unseren Gemeinden, welche mit der Unterzeich-
nung des Partnerschaftsvertrags vor über 30 Jahren begonnen wurde. 

45 Teilnehmer*innen waren von vergangenem Mittwoch bis 
Sonntag zu Gast am Atlantik. Viele der Teilnehmer, insbesonde-
re die jungen Familien und Jugendlichen, waren von der tollen 
Landschaft und den sonnigen Stränden begeistert. 
Nachdem es in den vergangenen Wochen, wie in Deutschland, 
viel geregnet hat, strahlte die Sonne pünktlich zur Ankunft des 
Buses in voller Kraft. Viele alte Bekannte, aber auch einige neue 
Gesichter, hießen die deutschen Gäste herzlich willkommen. 
  
Nach der Ankunft am späten Mittwochabend wartete ein interessantes Programm auf die Steißlinger Gäste. Von der „Galaxie 
des pierre levées“, einem Bildhauerkunstwerk über die Besichtigung des Schlosses „Chateau Panloy“ bis hin zu einem franzö-

sischem Cabaret war ein bunt gemischtes 
Programm vorbereitet.
  
Natürlich bot sich auch bei vielen Gelegen-
heiten die Möglichkeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und so die deutsch-fran-
zösische Freundschaft weiter zu stärken. 

Traditionell gehört dazu auch der Aus-
tausch eines Gastgeschenks, welches in 
Form eines typisch deutschen Geschenk-
korbes, überreicht wurde. Im Gegenzug 
erhielt die Gemeinde von Bürgermeister 
Claude Baudin Liegestühle aus St. Palais 
sur Mer, welche bald im Steißlinger Rathaus 
zu sehen sein werden.  
  
Am Sonntagmorgen war der Moment des 
Abschieds gekommen und die Rückfahrt 
begann. Viele Freundinnen und Freunde 
sagten „Au revoir - À bientôt“ – bis bald!
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dass die Planung des Steißlinger Kin-
der- und Jugendsommers 2024 be-
reits weit fortgeschritten ist? So wie es 
aussieht, wird es in den Sommerferien 
über 50 angebotene Veranstaltungen 
(auch Mehrfachtermine) für die Steißlin-
ger Kinder und Jugendlichen geben. Die 
Programmliste wird ca. Mitte Juni auf der 
Homepage https://www.unser-ferienpro-
gramm.de/steisslingen veröffentlicht. 

dass es in unserer Bücherei derzeit ein 
besonderes Geschenk für die Kleinen 
gibt? Alle Dreijährigen erhalten dort 
eine kleine Büchertasche mit einem 
Bilderbuch. Schauen Sie mit Ihrem 
Kind einfach in der Bücherei vorbei. 

dass übernächste Woche der Redakti-
onsschluss wegen des Feiertags „Fron-
leichnam“ wieder um einen Tag vor-
verschoben wird? Das heißt, alle Vereine 
und sonstigen Institutionen müssen ihre 
Artikel und Berichte bereits am Montag, 
27. Mai 2024 bis 12.00 Uhr ins Redakti-
onssystem eingestellt haben. 
Die Austräger*innen werden dann am 
Mittwoch die Blättle im Rathaus abho-
len und verteilen. 

dass am „Brückentag“, Freitag, 31. 
Mai 2024, das Rathaus und dessen 
Dienststellen geschlossen  bleiben? 
Bitte denken Sie daran, nicht, dass Sie 
vor verschlossenen Türen stehen. 

dass die diesjährige Hegau-Boden-
see-Panorama-Tour 2024 auch durch 
Steißlingen führt? Die Radler*innen 
kommen vom Radweg von Orsin-
gen-Nenzingen, dann geht es in die 
Franz-Xaver-Oexle-Straße, Bergstraße, 
Lange Straße und Bohlstraße ortsaus-
wärts über den sogenannten „Oberen 
Weg“ (Richtung Heilig-Kreuz-Kapelle) 
nach Böhringen. Die Tour des RMSV 
1910 Orsingen e.V., findet am Sonn-
tag, 09. Juni 2024 statt, also am Tag 
der Europa- und Kommunalwahlen. 

dass sich inmitten der Uferanlage in 
Ludwigshafen am See Persönlich-
keiten aus Politik und Wirtschaft und 
sogar der Papst zu einem Stelldichein 
treffen? Und Sie können mit dabei sein: 
In gewohnt satirischer Weise hat dort 
am Zollhaus der Bodmaner Künstler 
Peter Lenk diese auf seinem Tripty-
chon „Ludwigs Erbe“ zusammenge-
bracht. Erfahren Sie, als Steißlinger*in 
oder als hier weilender Gast, mehr 
dazu bei spannenden und amüsan-
ten Führungen, z.B. am Dienstag, 21. 
Mai um 16.45 Uhr. Die Teilnahme ist 
kostenlos  und ohne  Anmeldung. 
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SCHON...
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Gemeinde 
Steißlingen

Landkreis 
Konstanz

  
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
für die Wahl des Gemeinderats, des Ortschaftsrats 
und des Kreistags sowie über die Erteilung von 
Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 2024 
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Steißlingen die Kommunalwahlen 
– Wahl des Gemeinderats, Ortschaftsrats und Kreistags  – statt. 

1.  Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Steißlingen werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. 
Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten im Bürgerservice (Rathaus Steißlingen, Schulstra-
ße 19, 78256 Steißlingen) für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. 

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. 

  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die 
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2.  Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 

2.1  Wahl des Gemeinderats / Wahl des Ortschaftsrats 
  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 

Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in 
der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be-
gründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis   
eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies 
voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahl-
tag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben. 

2.2  Wahl des Kreistags 
  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 

durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 
dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt 
wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der 
Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat 
oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem An-

trag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Land-
kreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt bei-
zufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemein-
de, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen 
ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

2.3  Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
bzw. im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem 
schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Woh-
nung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintra-
gung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außer-
dem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit 
mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde bzw. im Landkreis haben wird. Für 
die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in 
Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

2.4  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5  Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 
der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 
19. Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) bei der Ge-
meindeverwaltung Steißlingen, Schulstraße 19, 78256 
Steißlingen  eingehen. Vordrucke für diese Anträge und 
für die erforderlichen Erklärungen hält die Gemeindever-
waltung unter oben genannter Anschrift  bereit. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

3.  Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 
2024 (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 
12:30 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Steißlingen (Bür-
gerservice, Zimmer 5) Schulstraße 19, 78256 Steißlingen 
Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 

  Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung ein-
gelegt/gestellt werden. 

4.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl-
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benö-
tigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5.  Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an 

der Wahl im Landkreis Konstanz durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen  hat, 
kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen  Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Ge-
biets oder durch Briefwahl  teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
6.2  ein  nicht in das Wählerverzeichnis  eingetragener Wahl-

berechtigter, 
6.2.1  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis für die Europawahl 

  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 
(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO 
bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; 

  für die Kommunalwahlen 
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b 

Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung 
seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 
3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach  

§ 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
  bei den Kommunalwahlen 
  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerver-

zeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgeset-
zes (KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt 
auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne 
sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach  
§ 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n 
 Europawahl 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Ab-

satz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO, 
  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Ab-

satz 1 EuWO entstanden ist; 
 Kommunalwahlen 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 

4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach  
§ 6 Absatz 2 KomWG entstanden ist. 

6.2.4  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde bzw. des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung 
Steißlingen (Bürgerservice, Zimmer 5) Schulstraße 19, 
78256 Steißlingen  mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-

suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 6.2  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

7.  Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält 
mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen ro-
ten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für 
die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden 
sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein 
Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hin-
weise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der 
Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler 
notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

•	 einen amtlichen Stimmzettel,
•	 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl,
•	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen  roten Wahlbriefum-
schlag und

•	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2 Kommunalwahlen 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

•	 die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 
wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,

•	 die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge 
für die Briefwahl,

•	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen  gelben Wahlbrief-
umschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kom-
munale Wahl“.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist 

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei 

der Gemeindebehörde selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

  Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe   mit den 
Stimmzetteln und den Wahlscheinen so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der die Wahlbriefe dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwah-
len: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
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vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommu-
nalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen  zwei Wahl-
briefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber 
Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

  Der Wahlbrief für die Europawahl  wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der deutschen Post unent-
geltlich befördert. 

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der deutschen Post 
unentgeltlich befördert. 

  Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Ort, Datum
Steißlingen, 15.05.2024

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt

Benjamin Mors, Bürgermeister

Landratsamt Konstanz 
-untere Flurbereinigungsbehörde- 

Öffentliche  
Bekanntmachung vom 08.05.2024 
über das Nichtbestehen der UVP-Pflicht 
Flurbereinigung Radolfzell-Böhringen (Reichenauer Wiesen), 
Landkreis Konstanz 
  
Das Landratsamt Konstanz – untere Flurbereinigungsbehörde 
– 	  hat die unwesentliche Änderung Nr. 3 des Planes nach § 41 
FlurbG in der Flurbereinigung Radolfzell-Böhringen (Reiche-
nauer Wiesen)  für zulässig erklärt. 
Im Zuge der Änderung Nr. 3 entfallen die nachfolgenden Maß-
nahmen (MNN): 
  
1205/0 Neubau eines Durchlasses 
1012/1, 1012/2  Instandsetzung Hundertjauchertweg mit 

Wegseitengraben 
1104/0 Aussichtsplattform 

1102/0 Entwicklung Gewässerrandstreifen 
30/0, 31/0, 32/0,
33/0, 34/0 Einbau Dolen als Überfahrtshilfen 
1103/0 Ausstockungen 
1006/0 Ausbau Fuß- und Wanderweg 
1001/1 Verbreiterung Schotterbankette 
1105/0 Hinweistafel am Riedbach 
  
Die Vorprüfung nach § 9 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung hier nicht 
erforderlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu befürchten sind. Die Öffentlichkeit wird hiervon 
gemäß § 5 Absatz 2 UVPG unterrichtet. Diese Feststellung ist 
nicht selbstständig anfechtbar. 
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Lan-
desamts für Geoinformation und Landentwicklung im o.g. Ver-
fahren (www.lgl-bw.de/3363) eingesehen werden. 
  
gez. Guggemos 
Leitender Fachbeamter Flurneuordnung

Bericht aus der  
öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderats am 
13.05.2024 
Verkehrssicherheits- und Kriminalitäts-
statistik 2023 – Bericht zur Lage in der 
Gemeinde Steißlingen 
Polizeidirektor Alexander Stachel, Leiter 
des Polizeireviers Singen, stellt anhand 
einer Präsentation die neuesten Zahlen 
zur Verkehrsunfallstatistik vor und geht 
auf die Kriminalitätsentwicklung im Be-
reich des Polizeipostens Steißlingen ein. 
Generell ist das Ausmaß an Kriminalität 
in Steißlingen laut Herrn Stachel mini-
mal. Das Zuständigkeitsgebiet des Po-
lizeipostens Steißlingen umfasst neben 
Steißlingen und Volkertshausen auch die 
Singener Stadtteile Friedingen, Beuren 

a. d. Aach, Hausen a. d. Aach und Schlatt 
u. Krähen, die tagsüber betreut werden. 
Nach Dienstschluss übernimmt das Poli-
zeirevier Singen diese Aufgabe. 
  
Laut der Verkehrsunfallstatistik für das 
Jahr 2023 gab es in Steißlingen 85 Unfälle, 
wovon es sich bei 60 Unfällen um soge-
nannte Kleinstunfälle handelt. Bei den an-
deren 25 Unfällen kam es bei 12 zu einem 
Personenschaden. Dabei wurden 9 Perso-
nen leicht und 3 schwer verletzt. Herr Sta-
chel betont außerdem, dass es im Bereich 
Singener bzw. Orsinger Straße zu keinen 
Fahrradunfällen gekommen ist. 
  
Auch die Anzahl der Straftaten in Steiß-
lingen ist im Landesvergleich sehr gering. 
2023 waren es 81 Fälle. Dabei waren 10 
der insgesamt 41 ermittelten Tatverdäch-
tigen unter 21 Jahre alt. Die Aufklärungs-

quote liegt hierbei bei 58%, was im all-
gemeinen Durchschnitt liegt. Revierleiter 
Andreas Böhler ergänzt, dass mittlerweile 
viele Straftaten über das Internet began-
gen werden. Die Täter sitzen häufig im 
Ausland, weshalb die Polizei nicht an sie 
herankommt. 
  
Ein Mitglied des Gremiums spricht die 
Verkehrssituation in der Singener und 
Orsinger Straße an. Hier wurde entgegen 
der Einschätzung der Gemeindeverwal-
tung untersagt, dass Fahrräder auf dem 
Gehweg fahren dürfen. Unfälle wurden 
offensichtlich offiziell nicht bekannt, den-
noch wäre es interessant zu erfahren, ob 
der Polizei Informationen zu Beinahe-Un-
fällen vorliegen. Herr Böhler antwortet, 
dass ihn keine Beschwerden oder derar-
tigen Berichte erreicht haben. Dies liegt 
unter anderem auch an der 30er-Zone 

AUS DEM GEMEINDERAT
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winn der Stromversorgung in Höhe von  
209.730 € und aus der Wasserversorgung 
in Höhe von 11.270 €. 
  
Ein Mitglied des Gremiums erkundigt 
sich nach der Höhe der Abschreibungen. 
Werkeleiter Marc Stehling antwortet, dass 
diese geschätzt bei ca. 150.000 € liegen. 
Die Abschreibungen laufen je nach Anla-
gegut 30-40 Jahre. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Wirt-
schaftsplan 2024 der Gemeindewerke 
Steißlingen. 
  
EU-weite Ausschreibung von Entsor-
gungsdienstleistungen für 17 Gemein-
den im Landkreis Konstanz 
Entsprechend einer Aufgabenübertra-
gung des Landkreises Konstanz sind die 
Gemeinden im Landkreis Konstanz für die 
Aufgabe der Einsammlung von Abfällen 
zuständig. Um möglichst kostengünstige 
Angebote zu erhalten, wurden bereits im 
Jahr 2014/2015 die Leistungen gemein-
sam durch 17 Gemeinden des Landkrei-
ses Konstanz (in mehreren Losen) ausge-
schrieben. 
Die aktuellen Dienstleistungsverträge 
enden am 31.12.2025 und müssen somit 
erneut europaweit zum 01.01.2026 neu 
ausgeschrieben werden. Da sich die ge-
meinsame Ausschreibung bewährt hat, 
soll auch die anstehende Ausschreibung 
gemeinsam für alle betroffenen Gemein-
den erfolgen. Kämmerin Nadja Scheffel 
betont, dass sich für die Bürger mit der 
neuen Ausschreibung nichts ändern wird. 
Die Tonnen werden lediglich durch einen 
Mietkauf über die Gemeinde an das Ent-
sorgungsunternehmen weitergegeben. 
  
Ein Mitglied des Gremiums erkundigt sich 
nach der Papierpresse im Bauhof. Außer-
dem sind die Ausschreibungseckpunkte 
sehr detailliert. Diese vielen Vorschriften 
schränken die teilnehmenden Firmen 
sehr ein und machen wahrscheinlich auch 
die abgegebenen Angebote teurer. Bei-
spielsweise sind Seitenlader nicht erlaubt, 
welche Personal einsparen könnten. 
Bürgermeister Mors antwortet, dass ge-
prüft werden müsse, ob die Angebote 
dadurch wirklich teurer werden. Feder-
führend bei der Ausschreibung ist die Ge-
meinde Öhningen. Es gibt sicherlich viele 
Vorgaben, die dazu dienen, das Verfahren 
rechtssicher zu machen. Bürgermeister 
Mors ergänzt, dass die Presse im Bauhof 
nur für Karton ist. Papier darf dort nicht 
abgegeben werden. 
Frau Scheffel fügt hinzu, dass sich bei den 
Vorgaben 17 Gemeinden einigen müssen. 
Hier hat jede Gemeinde andere Vorstel-
lungen und Prioritäten. Es ist aber nicht 
möglich, eine solche Ausschreibung al-
leine zu stemmen. Ein weiteres Mitglied 
des Gremiums ist der Meinung, dass ei-
nige Vorgaben durchaus Sinn ergeben. 
Beispielsweise kann es durch die Abfuhr 

mit Seitenladern zu größeren Problemen 
kommen, wenn die Bürger die Tonnen 
nicht exakt an den Straßenrand stellen. 
Dann kann der Seitenlader die Tonne 
nicht greifen und der Fahrer, der alleine 
unterwegs ist, muss jedes Mal aussteigen, 
um das zu korrigieren oder die Tonne wird 
nicht geleert. Die Vorteile bzw. Zeit- und 
Kostenersparnis können daher in Frage 
gestellt werden. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der gemein-
samen Ausschreibung gemäß den Aus-
schreibungseckpunkten zu. 
  
Vergabe – Sanierung Silcherstraße 
Nach der Festlegung durch den Gemein-
derat in diesem Jahr die Silcherstraße zu 
sanieren, wurde die erste Planung und 
Projektierung durch das Ing. Büro Raff 
weitergeführt und die Maßnahme öffent-
lich ausgeschrieben. Im Kern werden ei-
nige schadhafte Kanalstellen saniert und 
teilweise vergrößert. Ebenfalls werden 
die Wasserleitung erneuert, die Stromin-
frastruktur erweitert und auch Telekom-
munikationsleitungen (Telekom) verlegt 
bzw. verstärkt. Die Gehwege werden mit 
dem aktuell festgelegten Beton-Pflaster 
belegt und auch mit den Anliegern der 
privaten Grundstücke erschlossen. Die 
bestehende Bushaltestelle wird aktuell 
noch überplant und muss barrierefrei aus-
gebaut werden. Abschließend wird der 
Asphaltbelag neu aufgebracht. Ebenfalls 
sind die notwendigen Tiefbauarbeiten für 
die Verlegung der Wasser- und Stromver-
sorgung mit ausgeschrieben. 
  
Für die Gemeindewerke Steißlingen kom-
men die Themen der Verlegung der Was-
ser- und Stromleitung dazu, welche sepa-
rat vergeben werden. Die Verlegung der 
Wasserleitung ist parallel ausgeschrieben 
und wird im Nachgang vergeben. Glei-
ches gilt für den Ausbau der Strominfra-
struktur. 
  
Eine Ausführung kann ab Mitte Juni be-
ginnen. Die Fertigstellung der Maßnahme 
ist für das 4. Quartal 2024 geplant. Es wird 
eine öffentliche Projektvorstellung vor Ort 
angeboten und alle Anlieger werden zu-
sätzlich kontaktiert. 
  
Ein Mitglied des Gremiums merkt an, 
dass die Beethovenstraße ebenfalls sanie-
rungsbedürftig ist und schlägt vor, bei-
de Straßen gemeinsam zu sanieren. Das 
Mitglied möchte außerdem wissen, ob es 
eine ungefähre Kostenschätzung für die 
Mehrkosten einer solchen Ausweitung 
des Projekts gibt. Bauamtsleiter Christian 
Weber antwortet, dass dies schwierig zu 
schätzen ist, da es dort einen Wendeplatz 
beinhaltet. Grob geschätzt könnten die 
Kosten bei 80.000-100.000 € liegen. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums hat 
eine Frage bezüglich der Wasserleitung. 

in der Ortsdurchfahrt sowie regelmäßi-
ge Geschwindigkeitskontrollen, welche 
die Situation für Fahrradfahrer sicherer 
machen. Außerdem fahren nach wie vor 
Fahrradfahrer auf dem Gehweg, was bis-
lang geduldet wurde. 
  
Das Mitglied des Gremiums möchte darü-
ber hinaus wissen, ob es bestimmte Orte in 
der Gemeinde gibt, an denen sich Fälle von 
Körperverletzung oder Betäubungsmittel 
(BTM) häufen. Herr Stachel antwortet, dass 
es eine Häufung von Körperverletzungen/
häuslicher Gewalt in einer Privatwohnung 
gibt, nicht aber im öffentlichen Raum. Ins-
gesamt gab es 2023 sieben BTM-Fälle. Herr 
Böhler ergänzt, dass es sich hierbei aus-
schließlich um Fälle mit Cannabis handelt. 
Ihm ist keine Drogenszene in Steißlingen 
bekannt. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums fragt, 
wo nach der neuen Gesetzeslage der Kon-
sum von Cannabis verboten werden kann. 
Herr Stachel antwortet, dass laut Gesetz 
der Konsum u.a. in Fußgängerzonen, auf 
Spielplätzen und im Bereich von Schulen 
und Kindergärten verboten ist. Bürger-
meister Mors ergänzt, dass die Gemeinde 
bereits einige Bereiche, in denen der Kon-
sum gesetzlich verboten ist, ausgewiesen 
und auch im Amtsblatt veröffentlicht hat. 
Darunter fallen zum Beispiel die Seeblick- 
und die Mindlestalhalle oder das Freibad. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums 
möchte wissen, ob es ein Ranking der Ge-
meinden im Landkreis gibt in Bezug auf 
die Häufigkeitsziffer von Straftaten. Herr 
Stachel antwortet, dass es das so nicht 
gibt. Generell sind die Zahlen in kleinen 
Gemeinden meist schwerer zu verglei-
chen, weil sich bereits ein Fall mehr oder 
weniger enorm auswirken kann. Er kann 
aber sagen, dass Steißlingen generell im 
Vergleich im Landkreis sehr gering belas-
tet ist. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführun-
gen zur Kenntnis. 
  
Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan der GWS 2024 
Mit Blick auf die sinkenden Strompreise 
haben sich die geplanten Umsatzerlöse 
für das Wirtschaftsjahr 2024 verringert. 
Die Vermögenspläne belaufen sich auf  
8.545.000 €, davon 8.015.000 € in der 
Stromversorgung und 530.000 € in der 
Wasserversorgung. Größte Projektinves-
titionen sind neue Trafostationen in der 
Singener Straße und an der Steinrenne für 
das Stromnetz der Gemeindewerke Steiß-
lingen. Im Bereich der Wasserversorgung 
ist die größte Investition die Neuverle-
gung der Wasserleitung in der Dorfmitte 
mit einer Investition von ca. 55.000 €. 
Die Verwaltung rechnet für das Jahr 2024 
insgesamt mit einem Gewinn in Höhe von 
221.000 €. Dieser ergibt sich aus dem Ge-
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Ein weiteres Mitglied des Gremiums 
kommt auf die Höchstwerte den Lärm 
betreffend zu sprechen. Tagsüber liegt 
der Grenzwert bei 65 Dezibel, nachts bei 
50 Dezibel. Das Mitglied möchte wissen, 
ob es möglich wäre, auch an Sonn- und 
Feiertagen die 50 Dezibel einzuhalten. 
Herr Dettling antwortet, dass man über-
haupt maximal an 10 Tagen im Jahr eine 
Ausnahmegenehmigung für Sonn- bzw. 
Feiertage bekommt. Der durchschnitt-
liche Lärmpegel liegt bei der Firma AMB 
Asphaltmischwerke Bodensee laut der 
Messung bei 55 Dezibel. Auch bezüglich 
der Geruchsbelästigung wurden Untersu-
chungen durchgeführt. Der Wert liegt mit 
der neuen Anlage zwischen 2 und 6. Ein 
Wert bis zu 10 ist im Wohngebiet erlaubt, 
im Gewerbegebiet sogar bis zu 15. 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen zum Änderungsantrag 
der Asphaltmischanlage wird erteilt. 
  
Baugesuche - Bauvoranfragen 
Das Einvernehmen zum Einbau einer 
Gaupe zur Wohnraumerweiterung wird 
erteilt. 
  
Bekanntgaben 
Baustelle in der Dorfmitte 
Bauamtsleiter Christian Weber informiert, 
dass sich die Baustelle in der Dorfmitte ak-
tuell in der finalen Phase befindet. Derzeit 
finden Asphaltarbeiten statt. Nächste Wo-
che wird die Umleitung geändert über die 
Lange Straße und Remigiusstraße. Es wird 
versucht, die Einschränkungen auf ein 
Minimum zu reduzieren und bei gutem 
Wetter dauern die Arbeiten ca. 3 Tage. Der 
Parkplatz in der Radolfzeller Straße wird 
allerdings erst in 1-2 Wochen befahrbar 
sein. 
  
Anträge 
Elektronische Infotafeln an Bushaltstellen 
Ein Mitglied des Gemeinderates möchte 
wissen, ob es möglich ist, elektronische 
Infotafeln an den Bushaltestellen anzu-
bringen, wie es beispielsweise in Singen 
der Fall ist, um sehen zu können, wann der 
nächste Bus kommt bzw. ob es Verspätun-
gen gibt. Bauamtsleiter Christian Weber 
antwortet, dass die Tafeln nur für den 
Betrieb der Singener Stadtbussen ist, die 
Busse im Landkreis aber vom Landkreis 
selbst betrieben werden. 
  
Neuer Storchenbrunnen 
Ein Gemeinderat möchte wissen, wie der 
Stand bei den Bauarbeiten am neuen 
Storchenbrunnen ist. Herr Weber antwor-
tet, dass man sich im Zeitplan befindet. 
  
Leinwand in der Seeblickhalle 
Ein Mitglied des Gemeinderates bittet die 
Gemeindeverwaltung, ein Angebot für 
eine professionelle Leinwand in der See-
blickhalle einzuholen.

Bürgermeister Mors sieht den Vorschlag 
positiv und verspricht, ein Angebot ein-
zuholen. 

Roter Platz 
Ein Gemeinderat möchte wissen, wann 
der Umbau für den Roten Platz startet. 
Herr Weber antwortet, dass noch im Mai 
begonnen wird. 
  
Wetterschutz Einsegnungshalle 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
dem geplanten Wetterschutz für Sonne 
und Regen an der Einsegnungshalle. Bür-
germeister Mors antwortet, dass hierfür 
Mittel im Haushaltsplan eingestellt wur-
den, man aber noch nicht zur Umsetzung 
gekommen ist, da es Projekte mit höherer 
Priorität gibt. 
  
Bauvorhaben Lange Straße 
Ein Mitglied des Gemeinderates erkundigt 
sich nach dem aktuellen Stand zu einem 
Bauvorhaben in der Lange Straße, das 
vom Gemeinderat abgelehnt wurde und 
möchte wissen, ob das Landratsamt hier 
das Einvernehmen der Gemeinde ersetzt 
hat. Bauamtsmitarbeiterin Miriam Krüger 
antwortet, dass dies nicht der Fall war und 
das Landratsamt den Antrag ebenfalls 
abgelehnt hat. Es liegt mittlerweile ein 
neuer überarbeiteter Antrag beim Land-
ratsamt vor. 
  
 

DIE GEMEINDE
INFORMIERT

UNSERE 
JUBILARE

Dienstag, 21. Mai 2024 
Wolf - Rüdiger Studier

70. Geburtstag 

Wir gratulieren herzlich und  
wünschen alles Gute, Glück,  

Gesundheit und Zufriedenheit!

Es gibt im Gemeindegebiet Leitungen, die 
wesentlich älter sind. Herr Weber erklärt, 
dass es in diesem Bereich schon öfters 
Probleme wegen der Leitung gab. Diese 
ist definitiv sanierungsbedürftig. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums 
möchte wissen, wie der Busverkehr wäh-
rend der Bauarbeiten umgeleitet wird. 
Herr Weber antwortet, dass die Umleitung 
vermutlich über die Tal- und Haydnstraße 
laufen wird. 
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat vergibt die Stra-

ßenbauarbeiten auf Grundlage des 
geprüften Angebotes für die Brutto-
summe von 819.919,02 € an die Fa. 
Schleith aus Steißlingen.

2. Der Gemeinderat stimmt der über-
planmäßigen Mittelbereitstellung von 
ca. 20.000 € zu.

 
Antrag der Firma AMB Asphaltmi-
schwerke Bodensee auf Änderung 
der Asphaltmischanlage am Standort 
Steißlingen  
Im Jahr 2018 wurden der Gemeinderat 
und die Verwaltung erstmals über die 
Sanierungsabsicht der bestehenden As-
phaltmischanlage im Mühleweg 21 in-
formiert. Als Grund wurden notwendige 
technische Modernisierungen der Anlage 
aus dem Jahr 1988 genannt sowie die Er-
höhung der Durchsatzleistung angege-
ben. 
  
Seit längerer Zeit befindet sich der immis-
sionsschutzrechtliche Änderungsantrag 
gem. § 16 BImSchG, welcher auch einen 
Bauantrag inkludiert, im Verfahren. Im 
Rahmen der vergangenen Stellungnahme 
der Gemeinde Steißlingen wurde das ge-
meindliche Einvernehmen nicht erteilt, da 
aus Sicht des Gemeinderats die Belange 
der Gemeinde nicht ausreichend berück-
sichtigt wurden bzw. auf deren Forderun-
gen nicht hinreichend eingegangen wur-
de. Insbesondere ein Vergleich zwischen 
alter Anlage und neuer Anlage war aus 
Sicht der Gemeindeverwaltung erforder-
lich. Nun soll die Gemeinde Steißlingen 
im Genehmigungsverfahren erneut Stel-
lung nehmen. 
  
Ein Mitglied des Gremiums hält die Er-
neuerung aufgrund der verbesserten 
Energieeffizienz für wichtig. Außerdem 
möchte das Mitglied wissen, was gegen 
die Geruchsbelästigung getan werden 
kann. Thomas Dettling von der Firma AMB 
antwortet, dass der Geruch weniger beim 
Beladen aufkommt, sondern beim Trans-
port der LKWs, wenn diese beispielsweise 
Richtung Stockach und dafür durch die 
Gemeinde fahren. Der Geruch hat dann 
nichts mehr mit der Anlage selbst zu tun. 
Hier gibt es allerdings bereits Neuerun-
gen, da die LKWs mittlerweile mit ande-
ren Planen abgedeckt werden, die den 
Geruch besser eindämmen. 
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Ankündigung –  
Vollsperrung der  
Seestraße 
Erschließungsarbeiten im Bereich 
Seestraße 4 b-e 
Im Zuge von Erschließungsarbeiten für 
die Neubauten im Bereich der Seestraße 
4 b-e wird für den Zeitraum von ca. 1-2 
Wochen (je nach Witterung) eine Vollsper-
rung notwendig. 

Zeitraum ab ca.  
Montag 03.06.2024 

Hier werden Leitungen für Wasser, Abwas-
ser, Strom und Telekomunikation verlegt. 
Die Anlieger der Seestraße 1-7a werden 
ihre Grundstücke normal anfahren kön-
nen. Alle nachgelagerten Anlieger der 
Seestraße, der Hinteren Seestraße und 
des Postwegs werden die eingerichtete 
Umleitung benutzen müssen. 

Diese Umleitungsstrecke führt von der 
Beurener Straße auf der Rückseite des 
Steißlinger Sees auf die Anliegerstraße 
Maiershöfe und dann in die Seestraße / 
Postweg. 
  
Die Verwaltung bittet insgesamt um 
erhöhte Rücksichtnahme und Vorsicht, 
speziell auch für Fußgänger im Bereich 
der Umleitungsstrecke sowie um Ver-
ständnis für die Einschränkungen im 
Zuge der Sperrung. 

Bei gutem Verlauf wird die Sperrung so 
bald als möglich wieder aufgehoben. 
  
Wir halten Sie über weitere Details und 
den Bauverlauf in den folgenden Ausga-
ben des Amtsblatts und über die Gemein-
dehomepage auf dem Laufenden. 

Wettbewerb fördert  
herausragende  
Klimaschutzprojekte 
Der Landkreis würdigt zum dritten Mal 
mit dem Klimaschutzpreis Projekte, die 
einen besonderen Beitrag unter ande-
rem zu den Themenbereichen Energie, 
Mobilitätswende oder Nachhaltigkeit 
leisten. Bewerbungen können noch bis 
30. Juni 2024 eingereicht werden. 
Der Klimaschutzpreis unterstützt seit 
2022 Projekte und Aktivitäten im Land-
kreis, die sich auf vorbildliche und innova-
tive Weise für den Klima schutz engagie-
ren. Preiswürdig sind Projekte, die unter 
anderem Wege zur Energieeinsparung 

oder zur Verringerung der CO2-Emissio-
nen beschreiten. Bewerben können sich 
Privatpersonen, Vereine, Kinder- und 
Jugendgrup pen, Bildungseinrichtun-
gen, Unternehmen und Kommunen. Der 
Klima schutzpreis ist jährlich mit insge-
samt 10.000 Euro dotiert und kann in drei 
Kategorien vergeben werden. 
Die Ausschreibung mit weiteren In-
formationen zum laufenden Bewer-
bungsverfahren und den Zugang zum 
Online-Bewerbungsformular gibt es 
unter www.zukunftsregion-kn.de/be-
werbung-klimaschutzpreis. Die Preis-
verleihung wird wieder im Rahmen des 
Unternehmensdialogs „Klima & Wirt-
schaft“ am 17. Oktober 2024 im Konzil in 
Konstanz stattfinden. 

Bücherei 
St. Remigius  
Steißlingen

Aktion Lesestart 1,2,3 
In Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Lesen erhalten alle 
Dreijährigen in der Bücherei eine klei-
ne Büchertasche mit einem Bilderbuch. 
Schauen Sie mit Ihrem Kind einfach in der 
Bücherei vorbei und fragen nach der Bü-
chertasche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Vorlesen. 

In den Pfingsferien ist die Bücherei zu den 
normalen Öffnungszeiten geöffnet. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass in diesem Jahr 
die Bücherei im August geschlossen ist. 
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Sind Sie auf der Suche nach einem Ur-
laubsziel? Viele Reiseführer warten auf Sie. 
Sie blättern lieber in einer Zeitschrift? Wir 
haben viele Zeitschriften für Sie vorrätig. 
Für Ihre Kinder haben wir viele neue Bü-
cher angeschafft. Sind Sie nun neugierig 
geworden - dann kommen Sie gerne vor-
bei. Das Büchereiteam freut sich auf Ihren 
Besuch. 

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag von 17 bis 19 Uhr 
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von  
16 bis 18 Uhr 
 
 
Seniorentreff

Eingeladen sind alle Senior*innen ab 60 
Jahren und sonstige interessierte Bür-
ger*innen. Unsere Veranstaltungen fin-
den 14-tägig am Donnerstagnachmit-
tag von 14.30 bis 17.00 Uhr statt und 
werden immer rechtzeitig im Steißlingen 
aktuell angekündigt. 
Neben Kaffee und Kuchen und sonstigen 
Getränken runden unterhaltsame Gesprä-
che und ein buntes Programm die Nach-
mittage ab. 

16.05.2024 Eine Reise auf die Insel Rügen

Vorschau 
23.05.2024 Augen im Blick 

Mittwoch-Seniorengymnastik 
Die Seniorengymnastik “Fit-in-den-Tag“ 

findet wöchentlich jeden Mittwoch von 
09.30 Uhr - 10.30 Uhr ebenfalls in der 
Begegnungsstätte statt. Wir bewegen uns 
nach Musik überwiegend im Sitzen auf 
dem Stuhl und je nach Können auch im 
Stehen hinter dem Stuhl. Bequeme Klei-
dung ist von Vorteil. Neue Teilnehmer*in-
nen sind herzlich willkommen. „Rein-
schnuppern“ ist jederzeit möglich. 
 
 
Kleiderladen des 
DRK Steißlingen- 
Orsingen
Öffnungszeiten: Do von 9 bis 11 Uhr & 16 bis 18 Uhr

DRK - Kleiderladen ist für alle geöffnet 
Unser Kleiderladen ist jeden Donnerstag 
geöffnet und bietet eine große Auswahl 
an aktueller Bekleidung. Momentan ha-
ben wir eine große Auswahl an schöner 
Sommermode zu günstigen Preisen an-
zubieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind 
dankbar für jede Kleiderspende. Schauen 
Sie einfach mal vorbei - Sie werden be-
stimmt etwas Passendes finden!  

Klassen 8/9 Achterbahn -  
drunter und drüber 
Im Rahmen des NWT-Unterrichts nah-
men die Klassenstufen 8 und 9 wieder am 
Wettbewerb der Junior-Ingenieure teil. 
Der bundesweite Wettbewerb startete 
bereits im vergangenen Jahr. In Grup-
pen wurden von den Schülerinnen und 
Schülern Achterbahnen konzipiert und 
gebaut. Die Modelle durften nur mit 
eingeschränkten Materialien erschaffen 

werden - dieses Mal ohne Hilfe von elek-
trischen Werkzeugen. Zur Preisverleihung 
bei der Landesauswertung wurden die 
„Jung-Ingenieure“ in den Europapark  
eingeladen. Dort waren alle eingereich-
ten Modell aus ganz Baden-Württemberg 
ausgestellt. Der Landessieger nimmt nun 
am Bundesentscheid in Berlin teil. Die 
Kids der GMS Steißlingen verbrachten ei-
nen tollen Tag in Rust, auch wenn es zum 
Sieg nicht reichte. 

TuS

Geschäftsstelle
Terminankündigung TuS-Challenge 
Der TuS Steißlingen richtet seine 3. 
TuS-Challenge am 14. Juli 2024 aus und 
freut sich wieder auf viele motivierte Teil-
nehmerteams. Weitere Infos dazu folgen. 

KINDERGÄRTEN & SCHULE
Gemeinschaftsschule

UNSERE VEREINE INFORMIEREN

Vereine aufgepasst: 
Seeblickhalle zu:  
Donnerstag, 16. Mai 2024 
Aufgrund des Aufbaus und der Informa-
tionsveranstaltung „Wahlforum“ steht 
die Halle am Donnerstag, 16. Mai 
ganztags nicht zur Verfügung. Der Ab-
bau erfolgt am Freitagmorgen, hier ist 
die normale Belegung wieder möglich. 

Mindlestalsporthalle zu:
2. Woche der Pfingstferien  
- Grundreinigung 
Wie jedes Jahr, findet in den Pfingstferi-
en die Grundreinigung statt. 
Von Montag, 27.05.2024 bis Freitag, 
31.05.2024 ist die Nutzung der Halle 
durch die Vereine deshalb nicht mög-
lich.

Abt. Handball
Altmaterialsammlung 
Die traditionelle Altmaterialsammlung 
der Handballer findet am Samstag, 08. 
Juni 2024 ab 8.30 Uhr statt. Gesammelt 
werden Alteisen und Schrott. „Weiße 
Ware“ wie Waschmaschinen, u.a. kann lei-
der nicht mitgenommen werden. Gesam-
melt wird in Steißlingen, Wiechs, Schoren 
und Maiershöfe. Das Industriegebiet wird 
nur nach vorheriger Anmeldung angefah-
ren. Wer große Mengen Altmaterial oder 
besonders schwere Dinge abzugeben hat, 
möge dies vorher anmelden bei Klaus 
Hettesheimer unter 0160/92932956. 
 
 

Sportschützenverein

Sommerrundenwettkämpfe Schützen-
kreis 10 Hegau-Bodensee 
Der SSV Steißlingen beteiligt sich mit je 
einer Mannschaft KK-100m und Unterhe-
bel-Repetiergewehr an den Sommerrun-
denwettkämpfen. Auch die Jugend ist 
mit den Blasrohrschützen und mit dem 
Luftgewehr am Start. Es werden bis Mitte 
Oktober sechs Wettkämpfe geschossen. 
Alle Steißlinger Schütz*innen hatten ei-
nen guten ersten Wettkampf. Die Blas-
rohrschützen Luca Werder, Paul Streit und 
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In Klasse 4 gingen für den MSC Steißlin-
gen drei Fahrer an den Start und holten 
sich folgende Plätze: 
Platz 5 - Ian Kortus 
Platz 6 - Daniel Deniskin 
Platz 9 - Jakob Maier 
  
In der Klasse 5 waren es ebenfalls drei 
Fahrer: 
Platz 3 - Noel Kurth 
Platz 6 - Nick Marder 
Platz 9 - Maurice Rehn 
  
Nach einer Mittagspause mit leckeren 
Ochsenfetzen im Brötchen, Gemüse-
schnitzel und einer großen Auswahl an 
Kuchen und Torten ging es mit Klasse 1 
weiter: Platz 5 - Shiau Elias 
  
Weiter ging es mit Klasse 2  und gleich 
sechs Fahrern, welche für den MSC Steiß-
lingen an den Start gingen und sich auch 
hier nichts schenkten: 
Platz 1 - Toby Kurth 
Platz 2 - Nick Giebelhaus 
Platz 3 - Thilo Rehn 
Platz 6 - Vincent Maier 
Platz 9 - Mika Benitz 
Platz 12 - Mark Bathauer 
  
In Klasse 3 hatten wir nur einen Fahrer am 
Start: Platz 5 - Kylian Hesse 
  
Seit diesem Jahr werden die Zusatzläufe 
auf E-Karts ausgetragen. In Steißlingen 
waren dieses Mal die Klassen 2 und 3 dran 
und auch hier ging es heiß her. In Klasse 2 
platzierten sich die Fahrer wie folgt: 
Platz 1 - Nick Giebelhaus 
Platz 2 - Tobey Kurth 
Platz 4 - Thilo Rehn 
Platz 6 - Vinzent Maier 
Platz 9 - Mika Benitz 
Platz 14 - Mark Bathauer 
  
Klasse 3 
Platz 10 - Kylian Hesse 
  
Vielen Dank nochmals an alle Helfer, 
Kuchen- und Sachspender, Trainer, Fah-
rer und natürlich auch an die zahlrei-
chen Gäste!! Ihr seid Spitze, ohne Euch 
wäre das alles nicht möglich!! 
 
  
 
Musikverein

Musikverein auf Tournee 
Vom 23. bis zum 26. Mai wird der Musik-
verein eine Dienstreise nach Kirchberg/
Tirol zum dortigen Musikkapellentreffen 
unternehmen. Wir werden ab Donners-
tagvormittag mit einem Bus gemeinsam 
nach Tirol fahren. Am Freitag werden wir 
am freien Musizieren in und um Kirchberg 
teilnehmen und dann am Freitagabend 
zur Nacht der Tracht ins Festzelt einziehen. 
Am Samstag werden die insgesamt 10 
Musikkapellen und Gruppen ihr Können 

bei Platzkonzerten zum Besten geben.  
Am Sonntag wird nach dem Frühschop-
pen die Heimreise wieder angetreten. 
  
Theater am 22. und 23. Juni 2024 
Die Theatergruppe des Musikvereins ist 
schon seit einiger Zeit wieder emsig am 
Proben für das Sommertheater am 22. 
Juni (19.00 Uhr) und 23. Juni (18.00 
Uhr). In diesem Jahr wird das Stück 
“Großeinsatz auf dem Campingplatz“ 
aufgeführt. Der Eintritt wird an beiden 
Veranstaltungen frei sein, wir freuen uns 
auf zahlreiche Gäste. Nähere Infos folgen. 
 
 

Storchenzunft

Generalversammlung 

Die Storchenzunft Steißlingen lädt alle ak-
tiven und passiven Mitglieder, Ehrenmit-
glieder, Freunde und Gönner der Zunft am 
Freitag, 17. Mai 2024 um 19.30 Uhr ins FC 
Clubheim zur Generalversammlung ein. 
 
 

Spielgruppe

Wir treffen uns  jeden Dienstag von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus zum gemeinsamen Spielen, 
Lachen, Toben, Welt entdecken. Alle Kin-
der bis ca. 3 Jahre sind mit ihren Begleit-
personen herzlich willkommen. 
  
Bei weiteren Fragen dürft Ihr Euch gerne 
bei Ilona (0173 6647561) oder bei Kathari-
na (0152 36783878) melden! 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
 

PARTEIEN
CDU

Einladung – Bürgergespräch beim 
Frühschoppen in Wiechs 

Gerne möchten wir auf die Veranstaltung 
des CDU Gemeindeverband Steißlin-
gen in Wiechs aufmerksam machen. Am 
Sonntag, 26. Mai, laden wir Sie herzlich 
ein zum Bürgergespräch ins Gasthaus 
Kreuz. Ab 10:30 Uhr  möchten wir uns 
bei einem gemütlichen Frühschoppen 
mit Ihnen austauschen. 

Matthias Leirer sind unter den ersten vier 
zu finden. Mit dem Unterhebel war Da-
niel Blickle bester Steißlinger und in der 
Disziplin KK-100 Siegrun Kugler die beste 
Steißlinger Starterin. 
  
Informationen zu den Trainingszeiten 
sowie weitere Informationen gibt es auf 
unserer Webseite www.schuetzen-steiss-
lingen.de. Bitte dort auch den Link zum 
WebShop von Team Sport beachten: 
Sportbekleidung mit Logo des SSV zum 
Aktionspreis.  
 
 

Tennisclub

Ergebnisse 
An den letzten zwei Wochenenden be-
gann die diesjährige Mannschaftsspiel-
runde mit den ersten Spielen. Dabei 
spielte unsere neuformierte U9 Kleinfeld-
mannschaft bei ihrem ersten Rundenspiel 
überhaupt gar nicht schlecht, musste 
sich aber dem Gegner mit 2:6 geschlagen 
geben. Die Herren 2 verloren ebenfalls 
knapp mit 2:4 in Erzingen. Dabei gewan-
nen sie zwei Einzel, mussten sich aber im 
Doppel zwei mal im Matchtiebreak ge-
schlagen geben. 
Die U12 Grün Mannschaft erkämpfte sich 
ein 3:3 gegen Volkertshausen/Mühlhau-
sen. Auch hier waren einige Spieler zum 
ersten Mal im Einsatz. Souverän gestalte-
ten die Damen 1 ihr Spiel gegen Worblin-
gen und setzten mit einem 9:0 Sieg ein 
erstes Ausrufezeichen in der Liga. Die 
Herren 1 unterlagen in Salem ersatzge-
schwächt mit 2:7. Den ersten Sieg fuhren 
die Herren 30 in Litzelstetten mit 6:3 ein. 
  
Vorschau 
Am Freitag, 17. Mai  spielt die U10 2. Mid-
courtmannschaft gegen Tengen. Alle an-
deren Mannschaften greifen erst nach den 
Pfingstferien wieder ins Geschehen ein. 
 
  

Motorsportclub

Am Sonntag, 12. Mai war es wieder so 
weit, der MSC Steißlingen hatte sein 
Heimrennen: 
Bei strahlenden Wetter und warmen Tem-
peraturen ging es bereits morgens schon 
rund. Während die einen noch beim Früh-
stück mit Brezeln, belegten Brötchen und 
Kaffee waren, ging es auch schon los. 
  
Dieses Rennen war eines, bei dem Hun-
dertstelsekunden entschieden, auf wel-
chem Platz die Fahrer landeten und dies 
durchweg durch alle Klassen. 
Schon lange gab es kein so knappes Ren-
nen mehr, was dazu führte, dass von dem 
ein oder anderen das Live Timing ständig 
kontrolliert wurde. 



Seite 12 
Do, 16. Mai 2024

Grüne

 

Termine * Termine * Termine  
Kommen Sie mit uns ins Gespräch - in-
formieren Sie sich: 
Donnerstag, 16. Mai 
Vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten zur Gemeinderatswahl 
19.00 Uhr Seeblickhalle 

Freitag, 17. Mai 
Erstwählerforum 
16.30 Uhr in der Mensa der Gemein-
schaftsschule 

Samstag, 25. Mai 
Infostand 
Vertiefung der Wahlthemen - wir sind 
da und hören zu 
ab 8.30 Uhr am Rimmele-Eck 

Samstag, 1. Juni 
Infostand 
Letzte Runde zu den Wahlen 
ab 8.30 Uhr am Rimmele-Eck 

 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen

Das Pfarrbüro (Kirchstraße 9, Tel. 07738 / 262,
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de) 
ist zu den gewohnten Bürozeiten (Di, Do, Fr 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) besetzt.
Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter
Tel. 0170 384 2032
werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de
Homepage: www.kath-hegau-mitte.de

Pfingstgottesdienste 
Komm	herab,	o	Heil’ger	Geist,	der	die	finstre	
Nacht	zerreißt,	strahle	Licht	in	diese	Welt. 
Diese Hoffnung haben wir, diese Bitte richten 
wir an Pfingsten an unseren guten Gott. Die 
Gabe Gottes, der Heilige Geist, möge uns ge-
schenkt werden – jedem einzelnen und der 
Gemeinschaft der Glaubenden. Der Pfingst-
tag ist der „Geburtstag“ der Kirche und so 
wollen wir auch um die Einheit der Christen 
bitten. Am Pfingstmontag, 20. Mai um 10:30 
Uhr in Volkertshausen St. Verena feiern wir 
den ökumenischen Wortgottesdienst. 

Marienmonat Mai  
Im Mai werden in den verschieden Kapel-
len und Kirchen unserer Seelsorgeeinheit 
die unterschiedlichsten Gottesdienste, 
Andachten, Messen im Gedenken an Ma-
ria, die Mutter Gottes, gefeiert. 
Pfingsten, 19. Mai um 19:00 Uhr in Wiechs 
St. Konrad 
Dreifaltigkeitssonntag, 26. Mai um 19.00 
Uhr in St. Remigius 

Weitere Infos 
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 
finden Sie im Pfarrblatt oder auf 
www.kath-hegau-mitte.de 

Gottesdienste: 
Regelmäßiges Rosenkranzgebet: Sonn-
tag bis Donnerstag 18:15 Uhr 

Donnerstag, 16.05. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 17.05. 
15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung für 

den Frieden, für die Familien 
und für den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen in Steißlingen 

Samstag, 18.05. 
18:00 Uhr  Beichtgelegenheit - Sakrament 

der Versöhnung in Friedingen 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier zu Pfingsten - 

musikalisch mitgestaltet durch 
den Kirchenchor in Friedingen 

Sonntag, 19.05. Pfingsten 
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen 
10:15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Beuren 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Steißlingen 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier in Volkertshausen 
19:00 Uhr  Maiandacht mit alten Marien-

liedern in Wiechs St. Konrad 

Montag, 20.05. Pfingstmontag 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Beuren 
10:30 Uhr  Okumenische Wortgottesfeier 

in Volkertshausen 

Dienstag, 21.05. 
09:00 Uhr Eucharistiefeier 

Donnerstag, 23.05. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 24.05. 
15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung für 

den Frieden, für die Familien 
und für den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen 

Samstag, 25.05. 
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Beuren 

Sonntag, 26.05. Dreifaltigkeitssonntag 
10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Schlatt 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier in Steißlingen 
18:00 Uhr Maiandacht in Beuren 
19:00 Uhr Maiandacht in Steißlingen 

 
Evangelische  
Kirchengemeinde  
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
erreichbar unter Tel: 07738 / 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Gemeinschaftsbüro  
der Pfarrämter Bodman-Ludwigshafen, 
Steißlingen-Langenstein und Stockach 
Tuttlinger Str. 2, 78333 Stockach
Tel.: 07771/2641
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Sekretärinnen Nicole Brunner und Inga Metz
Mo., Mi. & Do.: 09:30 bis 12:30 Uhr

Folgt uns auf Instagram: Pfarrerin_vorm_See  

Aktuelle Termine: 
Sonntag (Pfingstsonntag), 19.05.2024 
09.30 Uhr:  Gottes Kraft hilft, ein Segen 

zu sein - Pfingsten, Schlosska-

pelle Langenstein, Pfrin Marti-
na Stockburger, musikalische 
Gestaltung Daeun Song, Orgel, 
Jakob Schickedanz, Cello  im 
Anschluss: Herzliche Einladung 
zum Umtrunk im Schlossgar-
ten. Zeit für Begegnungen und 
Gespräche 

11.00 Uhr  Käfergottesdienst: „Gott 
schenkt seinen Geist - die Ge-
schichte von Pfingsten“, Frie-
denskirche Steißlingen, Team 

Montag (Pfingstmontag), 20.05.2024 
10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 

in St. Peter, Bodman 

Vorausblick: 
Sonntag, 26.05.2024 
09.30 Uhr  Gottesdienst, Friedenskirche 

Steißlingen, Prädikant und 
Diakon i. R. Ulrich Aeschbach 

Sonntag, 9. Juni: Kinder- und Jugendfest 
rund um die Evangelische Kirche in Lud-
wigshafen mit vielen Möglichkeiten für 
Spiel, Spaß und Gemeinschaft! Um entde-
cken zu können, was unsere Regio bietet, 
braucht es Orte, um einander kennenzu-
lernen: Das Kinder- und Jugendfest bietet 
Möglichkeit dazu. Wir freuen uns über 
alle Arten der Beteiligung - kommen, fei-
ern, spielen, Menschen treffen, Menschen 
kennenlernen, Kuchen spenden, Kuchen 
essen, staunen, Zeit haben! 

Herzliche Einladung zur Regio-Kinder-
freizeit vom 15. auf den 16. Juni 2024: 
Ein tolles Programm erwartet euch. Die 
Kinder schlafen in gemütlichen Mehrbett-
zimmern (Wünsche können angemeldet 
werden), es besteht die ganze Zeit (auch 
in der Nacht) die Möglichkeit, eine Be-
gleitperson anzusprechen. Spielerisch 
und kindgerecht werden wir gemeinsam 
miteinander die Taufe entdecken.  

Ferienvertretung Pfingstferien:  
Prädikantin Mechthild Grau (Nummer auf 
dem AB 07738/5900). 
  
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen heiligen Geist gesche-
hen, spricht Gott. 
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WISSENSWERT 
& AKTUELL

Wohnformen im Alter:  
Kostenlose Beratung beim Pflege-
stützpunkt Landkreis Konstanz 
Im Alter wünschen sich die meisten Men-
schen, in den eigenen vier Wänden zu blei-
ben. Doch eingeschränkte Mobilität und 
der Bedarf an Hilfe können diesem Wunsch 
manchmal entgegenstehen. Der Pflegestütz-
punkt Landkreis Konstanz bietet kostenlose, 
neutrale und unabhängige Beratung  zu 
ver schiedenen Wohnformen im Alter, Vor-
sorge, Betreuung, Pflege, Anpassung des 
Wohnumfeldes und Finanzierungsmöglich-
keiten. Von betreutem Woh nen über Wohn-
gemeinschaften bis hin zum Pflegeheim gibt 

es vielfältige Möglichkeiten, die individuellen 
Bedürfnisse im Alter zu decken. 
Interessier te können sich telefonisch 
unter der Nummer 07531 800-2673 
oder per E-Mail an  PSPKN@LRAKN.de 
an den Pflegestützpunkt wenden. 

Wohnformen im Alter 
Häusliche Pflege:  Je nach Pflegegrad 
Unterstützung durch Angehörige, Pfle-
gedienste und andere zugelassene 
Dienste wie die Nachbarschaftshilfe, ein 
Zuschuss für die Anpassung der eige-
nen Wohnung an die eigenen Pflegebe-
dürfnisse ist möglich. Das Spektrum an 
Unterstützung ist weit und reicht vom 
Richten von Medikamenten über Assis-
tenz bei der Körperpflege und beim An-
ziehen bis hin zur Hilfe im Haushalt. 
Betreutes Wohnen:  In der Regel Senio-
renwohnanlagen mit barrierefreien Woh-
nungen und finanzierten Dienstleistungen 
wie Freizeitangeboten und Hausnotruf. Ge-
eignet ist diese Wohnform für Menschen, 

die noch recht selbstständig sind. Nimmt 
der Pflegedarf zu, kann auf vorhandene 
Hilfsan gebote zurückgegriffen werden. 
Wohngemeinschaft: Gemeinschaftliches 
Wohnen in eigenen Zimmern und Ge-
meinschaftsräumen, um Vereinsamung 
entgegenzuwirken. Meist leben je nach 
Größe der Wohnung oder des Hauses 
sechs bis maximal zwölf Personen zu-
sammen. Auch die Versorgung von be-
atmungspflichtigen Pa tienteninnen und 
Patienten kann grundsätzlich in dieser 
Wohnform sicher gestellt werden. 
Pflegeheim: Rund-um-die-Uhr Versorgung 
im Bereich Pflege und Hauswirt schaft durch 
Fachkräfte, die Bewohner wohnen in Ein-
zelzimmern, es wer den Gemeinschaftsakti-
vitäten angeboten. Der Umzug in ein Pfle-
geheim bietet sich an, wenn die Versorgung 
im eigenen Zuhause zum Beispiel durch 
bauliche Gegebenheiten nicht mehr mög-
lich oder der Pflegedarf sehr hoch ist. 

Ende des redaktionellen Teils

Gebr. Rimmele, Schulstr. 8, Steißlingen, Tel. 07738 389
An Pfingsten empfehlen wir Do. 16.05 - Sa. 19.05.24

Hackfleisch gem. 1 kg 10,50 €
Pfingstbraten (gefüllter Schweinebraten)  100 g  1,79 €
Bio-Lyoner eigene Herstellung 100 g 1,89 €
Schweinebauch auch eingelegt 100 g 1,11 €
Ideal zum Spargel –  
Kräuter- oder Wacholderschinken 100 g 1,99 €
zarte Kalbsschnitzel 100 g 2,89 €A
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Steißlingerin sucht vor Ort Wohnmöglichkeiten 
für ihren Lieblingsmenschen!

Bis 40 qm, möglichst EG mit separatem Eingang.
Sehr gerne auch auf Bauernhof in der Umgebung.

Zuschriften unter Chiffre 5894 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

2-3-Zi.-Whg. zu mieten gesucht
Junges Paar, 26 + 21-jährig, Nichtraucher, keine Haustiere, 
keine Kinder, sucht gemütliche Wohnung  
in unserer Umgebung.

0152 182 69 730

TURN- UND SPORTVEREIN  
STEIßLINGEN E.V. 

Abteilung Handball

Einladung zur Jahreshauptversammlung des TuS Steißlingen 
Abt. Handball am 6. Juni 2024, 20.00 Uhr, TuS Clubheim

Tagesordnung:

1.  Begrüßung 
2.  Sportlicher Rück- und Ausblick (Damen, Herren, Jugend)
3.  Bericht Finanzen
4.  Bericht Kassenprüfer
5.  Aussprache zu den Berichten
6.  Entlastung Vorstand
Pause
7.  Neuwahlen
8.  Ehrungen
9.  Verabschiedung Vorstandsmitglieder / Trainer
10.  Sonstiges, Wünsche, Anträge
11.  Schlusswort

Anträge zur Versammlung müssen rechtzeitig, spätestens bis 
30. Mai 2024 über die TuS Geschäftsstelle beim Abteilungsleiter 
Markus Stich eingereicht werden.

Für die Vorstandschaft
Markus Stich
Abteilungsleiter

Wir machen eine schöpferische Pause von

Montag, 20.05. bis einschließlich Samstag, 25.05.24.

Ab Sonntag, 26.05.24 sind wir wieder für Sie da.

Ihr Ochenswirt
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Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnam am Donnerstag, 30.05.2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 22 spätestens am Freitag, 24.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Aufgrund von Pfingstmontag, 20.05.2024  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 21 spätestens am Freitag, 17.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 21 Pfingstmontag und  
KW 22 Fronleichnahm 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 21 oder  
22 erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

Liebe Mitglieder des Schulfördervereins  
der Gemeinschaftsschule Steißlingen. 
Wir laden Euch herzlich zu unserer diesjährigen  
Mitgliederversammlung am 06.06.2024 um 18.30 Uhr ein. 
Der Förderverein leistet mit seiner Arbeit einen  
wichtigen Beitrag zum sozialen Ausgleich und dem 
Miteinander an unserer Schule. Getragen werden wir durch 
das finanzielle, aber im Besonderen auch mithelfende 
Engagement unserer Mitglieder. Wir freuen uns auf ein 
zahlreiches Erscheinen von vielen, die uns bei unserer 
Arbeit unterstützen wollen. Das kann die Übernahme einer 
Funktionsstelle sein, aber genauso das Angebot, bei Festen 
und Veranstaltungen mit anzupacken. Gerne würden 
wir unsere Liste an Mitgliedern und Helfern erweitern. 
Also, wenn Du Dir vorstellen kannst, bei Terminen mit zu 
organisieren, an Treffen teilzunehmen, um weitere Projekte 
voranzutreiben, mit Sponsoren zu kommunizieren oder gar 
bei der Vorstandschaft mitzuwirken, dann komm zu unserer 
Mitgliederversammlung am 06.06.2024 um 18.30 Uhr in der 
Schulmensa. 

Tagesordnung  
1. Begrüßung  
2. Tätigkeitsbericht  
3. Kassenprüfbericht  
4. Entlastung Vorstand  
5. Anstehende Projekte  
6. Sonstige Wünsche und Anregungen

Metallfacharbeiter (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Metallfacharbeiter/ 

Konstruktionsmechaniker/Industriemechaniker o.Ä. (m/w/d)

IHRE AUFGABEN: 
• Profile von Hand, maschinell und thermisch trennen und umformen. Hierfür steht ein 
Maschinenpark von Kern-, Streck- und Rollbiegemaschinen zur Verfügung. • Program-
mieren, erstellen und abändern von Programmen an der Maschine • Unterstützende 
Tätigkeiten wie Grob- und Fertigzuschnitte, Montage, Verpacken etc. • Prototypen, 
Einzelteile und Kleinserien. Abwechslungsreiche Anforderungen an die Umformung 
lösen, da immer wieder unterschiedliche Profile • Qualitätsverantwortung tragen durch 
selbständiges Prüfen und Dokumentieren.

DAS ZEICHNET SIE AUS: • Technisches Verständnis • Sicheres Lesen und Verstehen kom-
plexer Fertigungszeichnungen -Mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert -Präzise, 
selbstständige und qualitätsorientierte Arbeitsweise • Teamfähigkeit -Lösungsorientier-
te Denkweise -Interesse an häufig neuen Herausforderungen

UNSER ANGEBOT: • Langfristige Stelle mit vielseitiger Tätigkeit • Raum für Eigeni-
nitiative • Werden Sie Teammember eines familiengeführten, international tätigen 
Unternehmens.

Die Stelle spricht Sie an und Sie wollen sich weiterentwickeln?
Dann bewerben Sie sich bei uns per Mail an bewerbung@de.kerstengroup.com
oder direkt über unsere Website: 
https://www.kerstengroup.com/de/stellenangebote/metallfachbearbeiter-m-w-d 
Wir freuen uns auf Sie! KERSTEN GmbH
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Silke Cizek, Tel. 07738/808-91

Neues Zuhause gesucht
Einfache 2-Zi.-Whg. mit Abstellraum, Idealerw. 
mit etwas Garten. Ich bin weibl., arbeite im soz. 
Bereich und freue mich auf Ihren Anruf.   
  07738 / 923950

Dr. Jürgen Freibauer
Facharzt für Allgemeinmedizin

Akupunktur, Diabetologie, Chirotherapie, Homöopathie
Unterdorfstr. 3 - 78253 Eigeltingen - Tel. 07774 / 932 900

Wir machen Urlaub
vom 21.05. - 31.05.2024

Vertretung:
Lt. Anrufbeantworter / Aushang



   

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

Sie wollen Ihr Auto verkaufen?
Wir kaufen  IHR Auto!

Wir kaufen ständig sämtliche Modelle/Fabrikate
Leasing/Finanzierungen     Übernahme/Ablöse

ZUM HÖCHSTPREIS!
Testen Sie uns - Ankauf sofort gegen Bar!

Automobile Schädler
Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287 

$
$

$
$

$ $



 TERMINE & 
VERANSTALTUNGEN


UMWELT &

MÜLLKALENDER


WICHTIGE  

RUFNUMMERN
Freitag, 17. Mai 
Biomüll 
  
Donnerstag, 23. Mai
Blaue Tonne 
  
Samstag, 25. Mai
Biomüll 
  
Samstag, 01. Juni
Biomüll 
  
Mittwoch, 05. Juni
Restmüll 

WERTSTOFFHOF/ IM STÄDTLE 19  
Mittwoch von 17:00 - 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Wir bitten Sie, bei der Nutzung des Wertstoff -
hofes den Anweisungen der zuständigen Mit-
arbeiter zu folgen, um die geordneten Abläufe 
einhalten zu können. Es gilt die Einbahnstra-
ßenregelung. Außerdem bitten wie Sie, darauf 
zu achten, dass nur eine begrenzte Anzahl von 
Autos gleichzeitig ausgeladen werden darf.  
Abgegeben werden können: Altglas, Bau-
schutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, Karto-
nagen, Metalle, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Nicht abgegeben werden 
kann sog. weiße Ware und Elektrogroßgeräte. 
Für Windeln steht ein Extra-Container auf dem 
Wertstoff hof bereit. Annahme von Restmüll ist 
nicht möglich! Bitte beachten Sie auch weiter-
hin die Abstandsregeln. Es kann nicht beim 
Ausladen geholfen werden. 

GRÜNABFALLANNAHMESTELLE: 
Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 12:00 Uhr
Grünabfälle können auf dem Areal der alten 
Kläranlage abgegeben werden. Die Gehölze 
sollten einen Durchmesser von 10 cm nicht 
überschreiten. Einfahrt nur über den Feldweg, 
rechts von der Baumschule Ammann, mög-
lich. Anliefermenge nicht mehr als die Menge 
eines off enen PKW-Anhängers! Die Abladezei-
ten sollten so kurz wie möglich gehalten wer-
den. Gabel, Besen, etc. bitte selbst mitbringen.
  

GELBER SACK
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wertstoff hof 
oder im Rathausneubau. 

ABFALLSACK
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhalten 
Sie zum Preis von 5,23 € im Bürger Service, 
Rathausneubau während der regulären Öff -
nungszeiten. 

ALTGLASCONTAINER IM ORT
Benutzungszeiten 
Montag-Samstag: 08:00 bis 20:00 Uhr
Die Nachtruhe ist ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe! 

Donnerstag, 16. Mai 

14:30 - 17:00 Uhr

Seniorentreff  

16:00 - 18:00 Uhr

Kleiderladen geöff net

16:00 - 18:00 Uhr

Bücherei geöff net 

19:00 Uhr 

Kandidatenforum Fraktionen 

  

Freitag, 17. Mai 

16:30 Uhr

Erstwählerforum 

19:00 Uhr

DRK Mitgliederversammlung 

19:30 Uhr

Storchenzunft Generalversammlung 

  

Mittwoch, 22. Mai 

12:00 Uhr  

Bürger für Bürger Mittagessen 

  

Donnerstag, 23. Mai 

09:00 - 11:00 Uhr

Kleiderladen geöff net

10:00 - 12:00 Uhr

Bücherei geöff net

14:30 - 17:00 Uhr 

Seniorentreff  

16:00 - 18:00 Uhr

Kleiderladen geöff net

16:00 - 18:00 Uhr

Bücherei geöff net 

NOTRUFE 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Polizei Notruf 110
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Krankentransport 19222
Zahnärztl. 
Notdienstvermittlung 01803/222555-25
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Giftnotrufzentrale 0761/19240
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten
nur für gesetzl. Versicherte unter: 0711/96589700
oder www.docdirekt.de
Krankenhaus Singen 07731/89-0
Krankenhaus Stockach 07771/803-0
 

TIERARZTNOTDIENST
Bitte erfragen Sie die Notdienste bei Ihrem Haus-
tierarzt (AB).
 

APOTHEKENNOTDIENST
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 
  
Samstag, 18. Mai 
Apotheke im CANO, Singen 
Bahnhofstr. 25, Tel.: 07731/169250 
  
Sonntag, 19. Mai 
Hegau-Apotheke, Steißlingen 
Lange Str. 12, Tel.: 07738/5173 
  
Montag, 20. Mai 
Stadt-Apotheke, Engen 
Vorstadt 8, Tel.: 07733/5257 
  

WICHTIGE RUFNUMMERN
Notruf Wasserversorgung 0173/3238287
Notruf Stromversorgung 0800/8008996
Notruf Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 5900
Nachbarschaftshilfe / Sozialdienst
Mo-Fr 9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale
Einsatzleitung 0176/17612718
oder 07771/8759177
Sozialstation Bodensee e.V. 07771/93620
Pfl egeberatung Steißlingen 
Mo 14-16 Uhr 07771/936240
Horizont Hospiz- und 
Palliativzentrum 07731/96970-780
Helianthum Pfl egestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tierrettung Südbaden e.V. 
(Tierambulanz)  0160/5187715 
  

GEMEINDEVERWALTUNG
Rathaus & Gemeindewerke
Mo-Fr 8:00-12:30 Uhr + Mi 14:00-18:00 Uhr
Zentrale Rathaus 9293-0
Zentrale Gemeindewerke 9293-94
Fax 9293-59
www.steisslingen.de, www.steisslingen.energy
gemeinde@steisslingen.de
gemeindewerke@steisslingen.de
Hausmeister/Hallenwart 
Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Musikschule 9293-40
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/Familienzentrum 
Hr. Schmidt  0172/1654807 


